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WICHTIGE INFORMATION DER  
FINANZVERWALTUNG
Hundesteuer 2026
Die Hundesteuerbescheide für das Jahr 2026 wurden durch Aus-
träger oder postalisch zugestellt. Es wurden keine neuen Hun-
desteuermarken ausgegeben. Diese gelten für mehrere Jahre 
und sind optisch durch die Einprägung des Gemeindewappens 
gut erkennbar. 

Ein Antrag auf Befreiung von der Hundsteuer kann von Personen 
gestellt werden, die lt. Hundesteuersatzung dazu berechtigt sind. 
Die Hundesteuersatzung kann auf der Internetseite der Gemeinde 
Wolfegg abgerufen werden. Dort sind die Befreiungen detailliert 
geregelt. Befreiungen müssen schriftlich und unter Einreichung 
der begründenden Unterlagen beim Steueramt Wolfegg bean-
tragt werden. 

Jagdhundebesitzer ohne Steuerbefreiung werden gebeten bis 
spätestens 15.01.2026 die Unterlagen zur Begründung der Steu-
erbefreiung wegen Jagdhundeeigenschaft nach §6 Nr. 4 HstS 
beim Steueramt der Gemeinde vorzulegen. Dies sind u.a. aktuelle 
Brauchbarkeitsprüfung, gültiger Jagdschein und Nachweis einer 
Jagdpacht. Bei denjenigen, wo zeitlich gültige Unterlagen bereits 
im vergangenen Jahr eingereicht wurden, braucht nichts weiter 
veranlasst werden.

Hundezüchter bitten wir ebenso bis spätestens 15.01.2026 um 
Vorlage der aktuellen Züchterunterlagen, damit die Zwingersteuer 
entsprechend nach der Satzungsvorgabe berechnet werden kann.

Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer und wird einen Monat nach 
Bekanntgabe des Bescheides am 06.02.2026 zur Zahlung fällig. 
Unterjährige Änderungen werden auf den fälligen Monat abge-
rechnet. Die Verpflichtung zur Anzeige der Hundehaltung ist in 
der Hundesteuersatzung geregelt und stellt bei Unterlassung eine 
Ordnungswidrigkeit dar.

Grundsteuer 2026
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.10.2025 die Neu-
fassung der Satzung über die Erhebung der Grund- und Gewer-
besteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Danach gelten ab 
01.01.2025 bis auf weiteres die neuen Hebesätze für die Grund-
steuer A (Land- u. Forstwirtschaftliches Vermögen) 500 %; für die 
Grundsteuer B (Allgemeines Grundvermögen) 290 %. Den Steu-
erpflichtigen wurden Bescheide über Austräger oder bei auswär-
tigen Eigentümern auf postalischem Weg zugestellt. 

Bei Steuerpflichtigen mit mehreren Objekten, welche gegenüber 
dem Finanzamt für einzelne Liegenschaften noch keine Fest-
stellungserklärung zum 01.01.2025 abgegeben haben, wird der 

Hinweis auf die fehlende Rechtsgrundlage (Steuermessbetrag) 
angedruckt. Eine Steuer wird hier nicht erhoben, bis eine Neufest-
stellung durch das Finanzamt erfolgt ist. Bei diesem Personenkreis 
ist dringendes Handeln gegenüber dem Finanzamt erforderlich! 
Nach Erhalt der Messbetragsdaten durch das Finanzamt wird eine 
spätere und rückwirkende Veranlagung der Grundsteuer zum Ter-
min der Hauptfeststellung durch die Gemeinde nachgeholt. 

Fragen zu Steuermessbetrag oder der Abgabe einer Steuererklä-
rung zur Ermittlung des neuen Grundsteuermessbetrags, oder zur 
Einschätzung durch das Finanzamt für säumige Pflichtige, wer-
den beim zuständigen Finanzamt Ravensburg über das Infotele-
fon 0751/403717 oder per E-Mail Poststelle-77@finanzamt.bwl.de  
beantwortet. 

Fragen zu den Bodenrichtwerten wird die Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses im Württembergischen Allgäu (Wangen) mit dem 
Servicetelefon 07522/74620 oder per E-Mail gutachterausschuss@
wangen.de beantworten. Die aktuellen Richtwerte können auch 
unter der vom Ministerium für Landesentwicklung eingerichteten 
Internetseite Boris BW unter https://www.gutachterausschuesse- 
bw.de/borisbw/?lang=de abgefragt werden.

DIE GEMEINDE WOLFEGG KANN KEINE AUSKÜNFTE ZUR FEST-
SETZUNG VON STEUERMESSBETRÄGEN DES FINANZAMTES 
ODER ZUR ERMITTLUNG DER BODENRICHTWERTE DES GUT-
ACHTERAUSSCHUSSES GEBEN!

Bitte beachten Sie die im Landesgrundsteuergesetz verankerten 
Quartalsfälligkeiten zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11.; bei Jahreszah-
lern gilt weiterhin die Fälligkeit zum 01.07. Auf Antrag des Steuer-
schuldners kann die Grundsteuer am 1. Juli in einem Jahresbetrag 
entrichtet werden. Der Antrag muss spätestens bis zum 30. Sep-
tember des vorhergehenden Kalenderjahres gestellt werden. Die 
Änderung für 2027 kann deshalb nur bis spätestens 30.09.2026 
beantragt werden. Für 2026 können keine Änderungen mehr vor-
genommen werden.

Bei den Zahlungspflichten, die der Gemeindekasse ein SEPA-Last-
schriftmandat erteilt haben, werden die Beträge zu den Fälligkeits- 
terminen jeweils abgebucht. Alle übrigen Zahlungspflichtigen 
werden gebeten zur Vermeidung von Mahngebühren zum Fäl-
ligkeitstermin die Steuern an die Gemeindekasse zu überweisen. 

Fragen zur Veranlagung der Steuern und Gebühren sowie Ände-
rungen und Korrekturen beantwortet Herr Hepp vom Steueramt 
Wolfegg (Tel. 9601-31 / E-Mail: a.hepp@wolfegg.de).

Fragen zur Zahlung und SEPA-Mandat beantwortet Frau Hecht 
von der Gemeindekasse Wolfegg (Tel. 9601-32 / E-Mail: c.hecht@
wolfegg.de). 
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Kostenlose Kirchenführung 
zur Weihnachtszeit –  
Barockkirche und Krippe in 
Oberschwaben erleben
Die Gemeinde Wolfegg lädt zur kosten-
losen Führung durch die barocke Pfarr-
kirche St. Katharina ein.
Im Mittelpunkt steht nicht nur die 
prachtvolle Barockkirche, sondern 
auch die liebevoll gestaltete Weih-
nachtskrippe.
Die Kirche zählt zu den eindrucksvol-
len Zeugnissen der oberschwäbischen 
Barockkultur und begeistert mit ihrer 
prachtvollen Ausstattung, kunstvollen 
Fresken und harmonischer Architek-
tur. Im Rahmen der Führung erhalten 
die Besucherinnen und Besucher span-
nende Einblicke in die Entstehungs-
geschichte der Barockkirche, ihre 
symbolreiche Gestaltung sowie die 
kunsthistorischen Besonderheiten von 
Altar, Deckenfresko und Orgel.
Termin: Samstag, den 10.01.2026 
um 14:00 Uhr
Treffpunkt ist am Eberhardsplatz vor 
der Kirche. Die Führung dauert ca. 60 
Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos, 
eine Anmeldung ist nicht nötig.

Öffentliche Bekanntmachung 
der Wirksamkeit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes im 
Bereich des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes „Ober-
hof 1, in Oppenreute“ und 
die örtlichen Bauvorschriften 
hierzu
Das Landratsamt Ravensburg hat die von 
dem gemeinsamen Ausschuss der verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Vogt/
Wolfegg am 17.11.2025 in öffentlicher 
Sitzung beschlossene Änderung des Flä-
chennutzungsplanes im Bereich des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes „Oberhof 
1, in Oppenreute“ und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu mit Erlass vom 23.12.2025 
Az.-Nr. BLP/1504/23/401-621.31-Ge auf 
Grund von §  6 Abs.  1 Baugesetzbuch 
(BauGB) genehmigt. Für den räumlichen 
Geltungsbereich der Änderung des Flä-
chennutzungsplanes ist der Lageplan in 
der Fassung vom 09.09.2025 maßgebend.

- Lageplan siehe rechts oben - 

Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.
Die Änderung des Flächennutzungspla-
nes kann einschließlich der Begründung 

mit Umweltbericht in den Rathäusern der 
Gemeinde Vogt (Kirchstraße  11, 88267 
Vogt, Zimmer 1, Erdgeschoss) sowie der 
Gemeinde Wolfegg (Am Hofgarten 1, 88364 
Wolfegg, Zimmer 1.6, Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gesehen werden. Jedermann kann die 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in der Änderung des Flächennutzungspla-
nes berücksichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkei-
ten gewählt wurde, bei der Gemeinde Vogt/
Wolfegg einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen.
Zudem ist die Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung im Inter-
net unter www.gemeinde-vogt.de und 
www.wolfegg.de eingestellt und einsehbar.
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 215 Abs. 1 BauGB eine beachtliche Ver-
letzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 
des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und/oder ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Man-
gel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen (§  215 Abs.  1 
BauGB).

Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gelten Flächennutzungspläne, die 
unter Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung der Genehmigung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. �die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder 
Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes verletzt worden sind,

2. �der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§  43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genann-
ten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht wor-
den sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 
Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
 
Vogt/Wolfegg, den 08.01.2026
Peter Smigoc
Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Wirksamkeit der Änderung 
des Flächennutzungsplanes 
im Bereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungspla-
nes „Agri-PV-Anlage bei den 
Sportstätten am Eisweiher“
Das Landratsamt Ravensburg hat die von 
dem gemeinsamen Ausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft Vogt/Wolfegg am 
17.11.2025 in öffentlicher Sitzung beschlos-
sene Änderung des Flächennutzungspla-
nes im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Agri-PV-Anlage bei 
den Sportstätten am Eisweiher“ mit Erlass 
vom 23.12.2025 Az-Nr. BLP/2485/24/401-
621.31-Ge auf Grund von § 6 Abs. 1 Bau-
gesetzbuch (BauGB) genehmigt. Für den 
räumlichen Geltungsbereich der Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist der Lage-
plan in der Fassung vom 20.05.2025 maß-
gebend.
 

- Lageplan siehe rechts oben - 
 
Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gem. § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich 
bekannt gemacht.
Die Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird mit dieser Bekanntmachung wirksam.
Die Änderung des Flächennutzungspla-
nes kann einschließlich der Begründung 
mit Umweltbericht in den Rathäusern der 
Gemeinde Vogt (Kirchstraße  11, 88267 
Vogt, Zimmer 1, Erdgeschoss) sowie der 
Gemeinde Wolfegg (Am Hofgarten 1, 88364 
Wolfegg, Zimmer 1.6, Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
gesehen werden. Jedermann kann die 
Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in der Änderung des Flächennutzungspla-
nes berücksichtigt wurden, und aus wel-
chen Gründen der Plan nach Abwägung 
mit den geprüften, in Betracht kommen-
den anderweitigen Planungsmöglichkei-
ten gewählt wurde, bei der Gemeinde Vogt/
Wolfegg einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen.
Zudem ist die Änderung des Flächennut-
zungsplanes mit Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung im Inter-
net unter www.gemeinde-vogt.de und 
www.wolfegg.de eingestellt und einsehbar.
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. 
§ 215 Abs. 1 BauGB eine beachtliche Ver-
letzung der im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1-3 
des BauGB bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichti-
gung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes und/oder ein nach 
§ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlicher Man-

gel des Abwägungsvorgangs unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jah-
res seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung von Rechtsvorschriften oder den 
Mangel des Abwägungsvorgangs begrün-
den soll, ist darzulegen (§  215 Abs.  1 
BauGB).
Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 i.V.m. § 4 Abs. 5 der Gemein-
deordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) gelten Flächennutzungspläne, die 
unter Verletzungen von Verfahrens- und 
Formvorschriften dieses Gesetzes zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach der Bekannt-
machung der Genehmigung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. �die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder 
Bekanntmachung des Flächennutzungs-
planes verletzt worden sind,

2. �der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§  43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genann-
ten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht wor-
den sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 
Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
  
Vogt/Wolfegg den 08.01.2026
Peter Smigoc 
Bürgermeister

Bekanntmachung des  
Satzungsbeschlusses zum  
vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan „Agri-PV-Anlagen  
bei den Sportstätten am Eis-
weiher“
Der Gemeinderat der Gemeinde Wolfegg 
hat am 17.11.2025 für das Gebiet „bei den 
Sportstätten am Eisweiher“ den vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan „Agri-PV-Anla-
gen bei den Sportstätten am Eisweiher“ in 
der Fassung vom 01.10.2025 als Satzung 
beschlossen. Der räumliche Geltungsbe-
reich befindet sich im Bereich östlich des 
Hauptortes Wolfegg und südlich der Sport-
anlagen sowie der Biogasanlage und ist 
im abgebildeten Lageplan dargestellt. Der 
durch die Planung anfallende erforderli-
che Ausgleichsbedarf von 19.736 Ökopunk-
ten wird über den Zukauf von Ökopunkten 
abgedeckt.

- Lageplan siehe Seite 4 - 

Dieser vorhabenbezogene Bebauungs-
plan wird gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch 
(BauGB) durch diese Bekanntmachung 
rechtsverbindlich. Ein Genehmigungsver-
fahren beim Landratsamt Ravensburg war 
nicht erforderlich, da der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan im so genannten 
Parallelverfahren (gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 
BauGB) aufgestellt worden ist.
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
– bestehend aus Planzeichnung, Satzung 
und Begründung – kann ab Veröffentli-
chung dieser Bekanntmachung im Rathaus 
der Gemeinde Wolfegg (Am Hofgarten 1, 
88364 Wolfegg), Zimmer 1.6, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Jedermann kann den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan mit Begründung 
sowie die zusammenfassende Erklärung 
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über die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebauungsplan berücksichtigt wur-
den, und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in 
Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei 
der Gemeinde Wolfegg einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen.
Zudem soll der in Kraft getretene Bebau-
ungsplan mit Begründung im Internet 
unter 
https://www.wolfegg.de/gemeinde- 
buergerservice-1/bauen/laufende-bauleit 
planverfahren/agri-pv-anlage-bei-den-
sportstaetten-am-eisweiher 
08.eingestellt und einsehbar sein.
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB ist eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften des Baugesetzbuches beim 
Zustandekommen eines Bebauungspla-
nes unbeachtlich, wenn sie im Falle einer 
beachtlichen Verletzung der in § 214 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Ver-
fahrens- und Formvorschriften, im Falle 
einer beachtlichen Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungspla-
nes und des Flächennutzungsplanes (§ 214 
Abs. 2 BauGB), im Falle von beachtlichen 
Mängeln des Abwägungsvorgangs (§ 214 
Abs. 3 Satz 2 BauGB) oder im Falle beacht-
licher Fehler nach §  214 Abs.  2a BauGB 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung oder die Mängel begründen soll, ist 
darzulegen (§ 215 Abs. 1 BauGB).
Hinweis zur Gültigkeit von Ortsrecht:
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) gelten Sat-
zungen, die unter Verletzungen von Verfah-
rens- und Formvorschriften dieses Gesetzes 

zustande gekommen sind, ein Jahr nach 
der Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1.  die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

2.  der Bürgermeister dem Beschluss nach 
§  43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf 
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genann-
ten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
oder elektronisch geltend gemacht wor-
den sind.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 
Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so 
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 
Satz 1 GemO genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.
  
Wolfegg, den 08.01.2026
 
Peter Müller
Bürgermeister
 

Kindergarten- und Krippen- 
anmeldung für das Kita-Jahr 
2026/27
Benötigen Sie einen Kindergarten- oder 
Krippenplatz für Ihr Kind? Dann sind Sie 
herzlich eingeladen Ihr Kind in unseren 
Kitas anzumelden. Bitte melden Sie Ihr 
Kind bis 21.01.2026 an, wenn Sie für das 
nächste Kita-Jahr (September 2026 bis 
Juli 2027) einen Kindergarten- oder Krip-
penplatz benötigen. Die Anmeldung läuft 

über das Kita Portal der Diözese Rotten-
burg- Stuttgart: https://kitaportal.drs.de/. 
Über das Login Verfahren kann man sich 
für seine Wunschkita anmelden. Die Anmel-
dung über das Portal ist keine verbindliche 
Platzzusage. Nach Anmeldeschluss prüfen 
wir, ob wir Ihrem Aufnahmewunsch in der 
jeweiligen Einrichtung nachkommen kön-
nen und geben Ihnen zeitnah Rückmel-
dung. Wenn Sie Fragen zu Konzeption oder 
Betreuungsformen haben, stehen Ihnen 
die Leitungen der Einrichtungen jederzeit 
gerne zur Verfügung:

Kindergarten Alttann, 
Tel. 07527-1418, Patricia Karremann, 
Mail: LeitungStNikolaus.Alttann@kiga.drs.de

Kindergarten Rötenbach, 
Tel. 07527-6087, Nicole Wiedmann-Dorner,  
Mail: LeitungStMaria.Roetenbach@kiga.
drs.de

Waldkindergarten Wolfegg, 
Tel. 015752859939, Luzia Wieland, 
Mail: LeitungStFranziskus.Wolfegg@kiga.
drs.de

Kita Wolfegg, Tel. 07527-5100, 
Petra Boersma, Mail: LeitungStTheresia.
Wolfegg@kiga.drs.de

Kita  
St. Theresia 
Wolfegg
Besuch aus dem 
fernen Land

Auch im Kindergarten wurde gestern die 
Geschichte von den Heiligen drei Köni-
gen vorgelesen und gespielt. “Seltsame 
Wesen“ laufen durch die Dunkelheit und 
folgen einem hellen Stern. Ein heller Stern 
voller Wärme mit dem Gefühl der Gebor-
genheit. So etwas seltenes und Seltsames 
zugleich muss fast ein Wunder sein. Und 
all diese Menschen von nah und fern, ob 
alt oder jung, ob arm oder reich erreicht 
diese Wärme und sie kommen zusammen. 
Im Stall bei Maria und Josef und dem klei-
nen Jesuskind, um diese Freude zu feiern.
Besuch zu bekommen ist immer aufregend 
und meist gibt es auch Geschenke. Genauso 
soll das neue Jahr auch für uns sein. Aufre-
gend und voller kleiner Geschenke, die uns 
die Natur oder das Lächeln eines Mitmen-
schen schenkt. Und genauso wie das Jesus-
kind uns Wärme und Licht schenkt, wollen 

 



	 Donnerstag, den 08. Januar 2026� Seite 5

wir durchs Leben gehen und mit unseren 
Mitmenschen umgehen. Ob von nah oder 
fern, ob alt oder jung, ob arm oder reich 
die Freude über jede und jeden einzelnen 
auf dieser Erde ist Grund der Freude. Ein-
fach ein Wunder!

Wöchentlicher  
Veranstaltungskalender 

Januar
Donnerstag,	 08.01. 
	 Donnerstagswanderung  
	 SAV Wolfegg e.V.
20:00 Uhr	 Bauerntheater 
	 Rötenbach
	� „Landeier, Bauern suchen 

Frauen“    
	� Dorfgemeinschaftshaus, 

Rötenbach
Freitag.	 09.01. 
20:00 Uhr	 Bauerntheater 
	 Rötenbach
	� „Landeier, Bauern suchen 

Frauen“  
	� Dorfgemeinschaftshaus, 

Rötenbach
Samstag,	 10.01.  
14:00 Uhr	 Kirchenführung    
	 Gemeinde Wolfegg   
	 Pfarrkirche Wolfegg         
20:00 Uhr	� Bauerntheater 
	 Rötenbach         
	� „Landeier, Bauern suchen 

Frauen“  
	� Dorfgemeinschaftshaus, 

Rötenbach

Notrufe / Notdienste

Notrufnummern
Rufnummer für den Ärztlicher Bereit-
schaftsdienst (allgemein, - kinder-, augen- 
und HNO-ärztlicher Notfalldienst) 116117 
(Anruf ist kostenlos) 
Allgemeine Bereitschaftspraxis Ravensburg  
Oberschwabenklinik, Elisabethenstraße 
15, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 8 - 19 Uhr 
Kinder Bereitschaftspraxis Ravensburg
Oberschwabenklinik, Elisabethenstraße 
15, 88212 Ravensburg
Öffnungszeiten: 
Sa, So und Feiertage 9 - 13 und 15 - 19 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel. 0761 120 120 00

Tierärztlicher Notdienst
für Kleintiere
Samstag, 10. Januar 2026
Sonntag, 11. Januar 2026
Dr. med. vet. Julia Wenzel, Kirchstraße 14, 
88267 Vogt, Tel. 07529-973411

Apotheken
Freitag, 09.01.2026
Antonius-Apotheke Bad Wurzach, Marktstr. 8, 
88410 Bad Wurzach, Tel.: 07564 - 9 12 37
Zeppelin-Apotheke Ravensburg
Gartenstr. 24, 88212 Ravensburg
Tel.: 0751 - 2 25 88
Samstag, 10.01.2026
Marien-Apotheke Bergatreute
Ravensburger Str. 5, 88368 Bergatreute
Tel.: 07527 - 46 53
Apotheke am Goetheplatz, Goetheplatz 1, 
88214 Ravensburg, Tel.: 0751 - 2 38 60
Sonntag, 11.01.2026
Altdorf-Apotheke Weingarten, Zeppelinstr. 5, 
88250 Weingarten, Tel.: 0751 - 4 37 99
Montag, 12.01.2026
Kloster-Apotheke Weingarten, Karlstr. 13, 
88250 Weingarten, Tel.: 0751 - 56 02 60
St. Martins-Apotheke am Saumarkt
Bindstr. 49, 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 07522 - 24 60
Dienstag, 13.01.2026
Rosen-Apotheke Weingarten
Talstr. 2, 88250 Weingarten, Tel.: 0751 - 4 35 13
Rochus Apotheke Wangen, Herrenstr. 22, 
88239 Wangen im Allgäu, Tel.: 07522 - 2 13 79
Mittwoch, 14.01.2026
Welfen-Apotheke Weingarten
Boschstr. 12, 88250 Weingarten
Tel.: 0751 - 4 80 80
STAUFEN APOTHEKE Gesundheitszentrum
Siemensstr. 12, 88239 Wangen im Allgäu
Tel.: 07522 - 93 10 77
Donnerstag, 15.01.2026
Beckersche Apotheke zu St. Peter
Hauptstr. 58, 88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 - 17 25
Freitag, 16.01.2026
Waldburger-Apotheke, Hauptstr. 34, 
88289 Waldburg, Tel.: 07529 - 97 49 00
Stadtapotheke Bad Waldsee
Friedhofstr. 7, 88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 - 9 79 60
Bereitschaft von morgens 8.30 Uhr bis zum 
nächsten Morgen 8.30 Uhr

Soziale Dienste
Arbeiter-Samariter-Bund, Wolfegg:
Sozialstation, Hausnotruf und Essen 
auf Rädern	 (07527) 95397
Sozialstation Gute Beth,
Bad Waldsee	 (07524) 1204
Sozialstation Heilig Geist - Kißlegg,
Wolfegg, Bad Wurzach
oder� (07563) 8440
Nachbarschaftshilfe
Margarete Schürrle� (07527) 5230
Familienpflege und Dorfhilfe von cura familia  
Tel. 0151 2169 5528  Frau Egger 
oder Tel. kostenlos (0800) 9791119

Ambulante Hospizgruppe Kißlegg e.V.
Doris Dörrer� (07563/3957)
Maria Butscher� (07527/5141)
Die Johanniter
Hausnotrufservice� (0751) 36149-0
Malteser Ravensburg-Weingarten
Hausnotruf und 
Mahlzeitendienst� (0751) 366130
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Ravensburg e.V.
Hausnotruf und Mobilruf
Menüservice „Essen auf Rädern“
� (0751) 560610
Malteser Hilfsdienst Wolfegg
malteser.wolfegg@malteser.org
� (0170) 904 1004

Polizei
Polizeiposten Vogt	 (07529) 97156-0
Fax	 (07529) 97156-22

Notrufe
Rettungsdienst - Krankentransport	 112
Überfall, Unfall, Notfälle, Polizei	 110
Feuerwehr	 112

Wasserversorgung
Störungs- und Bereitschaftsdienst 		
	 (07524) 400 240
(außerhalb der Dienstzeit)
	 (0171) 4209386

Impressum
Herausgeber: Bürgermeisteramt Wolfegg
Am Hofgarten 1, 88364 Wolfegg 
Tel.: (07527) 9601-0 (Zentrale)
Fax: (07527) 9601-40
E-Mail: gemeinde@wolfegg.de
Internet: http://www.wolfegg.de
Sprechzeiten: Mo., Di., Do., Fr., 8.30 - 12.00 Uhr
Mittwoch geschlossen (nach vorher. Terminab-
sprache sind Gesprächstermine jederzeit möglich) 
Dienstagnachmittag 14.00 - 16.00 Uhr 
Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 
des amtlichen Teils: 
Bürgermeister Peter Müller 
oder sein Vertreter im Amt.
Herstellung und Vertrieb:  
Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG,  
Max-Planck-Str. 14, 70806 Kornwestheim
Tel.: (07154) 82 22-0
Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Katharina Härtel
E-Mail: anzeigen@duv-wagner.de
Anzeigenschluss: dienstags, 13 Uhr
Erscheint wöchentlich donnerstags. 
Bezugsgebühr Jahresabo 
print 30,00 €, digital 20,00 €.
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Herzliche Einladung zum Alttanner 
Narrensprung

TC Wolfegg e.V.
Skiausfahrt
Lust aufs Skifahren in 
Ischgl? Auch wenn du 
kein Vereinsmitglied bist, 
kannst du dich anmelden

Sportverein  
Wolfegg e.V.

Abteilung Frauenturnen
Am Montag, den 12. Januar 2026 um 
19 Uhr beginnen wir wieder mit unserer 
Gymnastik in der Gemeindehalle. 
Neueinsteiger sind jederzeit herzlich 
Willkommen!

FV Molpertshaus e.V.
Der FV Molpertshaus 1964 
e.V. freut sich wieder fol-
gende Sportkurse anbie-
ten zu können:
Yobility, Start des Kurses 
am 12.01.

Yobility vereint Yoga- und Pilateselemente, 
dynamische Dehnungen und leichte Kräf-
tigungsübungen für den ganzen Körper. 
Ziel ist es die einzelnen Strukturen des Kör-
pers, wie Muskeln, Gelenke, Sehnen und 
Bänder beweglicher und geschmeidiger 
zu machen. Je mobiler die Strukturen sind, 
umso freier können wir uns bewegen.

Montag:  18:30-19:15  Uhr
Step-Aerobic, Start des Kurses am 13.01.

Step Aerobic ist ein dynamisches Fitness- 
training in der Gruppe mit rhythmischen 
Bewegungen zu abwechslungsreicher 
Musik. Es ist eine Kombination aus Herz-, 
Kreislauf und Muskeltraining. Abgeschlos-
sen wird die Stunde mit einer kurzen Dehn- 
und Entspannungseinheit. Der Kurs ist für 
Anfänger und Fortgeschrittene. 

Dienstag:  18:30-19:15    Uhr
Fit Mix, Start der Kurse am 13.01. und 15.01.

Fit-Mix ist ein Ganzkörper-Workout für alle, 
die fit bleiben oder werden wollen. Ver-
schiedenste Fitnessvarianten, wie Interva-
lltraining, Kräftigungsübungen für Rücken, 
Bauch, Beine, Po und funktionale Gymnas-
tik mit oder ohne Kleingeräte, werden mit-
einander kombiniert und ergeben einen 
Fitnessmix, der nicht nur das Herz-Kreis-
lauf-System, sondern auch die Muskulatur 
sowie die Beweglichkeit trainiert. Geeignet 
für alle Fitnesslevel. 

Dienstag:  19:30-20:15    Uhr
Donnerstag: 18:30-19:15 Uhr
Six Pack – Back Pack, 
Start der Kurse am 13.01. und 15.01.

Bei dem Kurs liegt der Fokus auf Bauch 
und Rückenkräftigung mit anschließend 
ausgiebigem Dehnen. Genau das Rich-
tige um die Körpermitte zu stärken und 
Rückenschmerzen vorzubeugen. Geeig-
net für alle Fitnesslevel. 

Dienstag:  20:20-21:05    Uhr
Donnerstag: 19:30-20:15 Uhr
Veranstaltungsort:     Dorfgemeinschafts-
haus in Alttann
Kosten pro Kurs (10 Einheiten):  
15 Euro für Mitglieder des FVM
      35 Euro für Nichtmitglieder
Gymnastik 50+, ganzjährig

Wöchentlich, außer in den Schulferien bie-
ten wir in der Gemeindehalle Wolfegg Gym-
nastik 50+ an. Ziel dieser Stunde ist es, den 
Körper zu kräftigen, zu mobilisieren und fit 
zu bleiben. In einer bunt gemischten Klein-
gruppe werden abwechslungsreiche Kräfti-
gungs-, Mobilisations- und Dehnübungen 
durchgeführt. 
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Mittwoch:  19:00-20:00 Uhr
Veranstaltungsort:    Gemeindehalle in 
Wolfegg
Dauer:      ganzjährig oder auch als 10er Block
Kosten für 10x:     35 Euro Nichtmitglieder, 
15 Euro Mitglieder
Wenn wir  Ihr  Interesse geweckt haben 
freuen wir uns auf Ihre Anmeldung unter 
01632584522.

Jahreshauptversammlung des  
Fußballvereins Molpertshaus 1964 e.V. 
am Sonntag, 18. Januar 2026, um  
10.00 Uhr im Gasthaus Adler Molperts-
haus.

Tagesordnung:
 1. Begrüßung und Eröffnung
 2. Satzungsänderung
 3. Bericht des Vorstands
 4. Bericht der Schriftführerin
 5. Bericht der Kassiere
 6. Bericht der Kassenprüfer
 7. Berichte der Spartenleiter
 8. Entlastung der Vorstandschaft
 9. Neuwahlen
10. Verschiedenes und Anträge
Die Vorstandschaft

Anträge sind bis 11.01.2026 schriftlich zu 
richten an den Vorstand Finanzen, Julian 
Senn

Seelsorgeeinheit Oberes Achtal
http://se-oberes-achtal.drs.de

Kath. Pfarramt St. Katharina
Chorherrengasse 5,
88364 Wolfegg,
Tel. 07527 6213, Fax: 954222
StKatharina.Wolfegg@drs.de
Bürostunden (Fr. Netzer/Fr. Vossler):
Mo., Mi., Fr. 08.30 - 12.00 Uhr

Kath. Pfarramt St. Philippus und Jakobus,
Ravensburger Str. 31,
88368 Bergatreute,
Tel. 07527 4403, Fax: 4406,
StPhilippusundJakobus.
Bergatreute@drs.de

Bürostunden (Fr. Fässler-Koch):
Di.15.00 - 18.00 Uhr;
Mi 08.30 - 12.00 Uhr;
Do 08.30 - 12.00 Uhr

Pfarrer Klaus Stegmaier 
Tel. 07527 954223 (außer Mo) 
Klaus.Stegmaier@drs.de

Bereitschaftsdienst bei Beerdigungen
Pfarrer Klaus Stegmaier 07527/954223

 

Gottesdienste  
in unserer  
Seelsorgeeinheit 

Samstag, 10.01.
17.30 Uhr Bergatreute Vorabendmesse
Sonntag, 11.01.-Taufe des Herrn; Fest
09.00 Uhr Rötenbach  Wort-Gottes-

Feier
09.00 Uhr Alttann Amt       
10.30 Uhr Molpertshaus Amt
10.30 Uhr Wolfegg  Wort-Gottes-

Feier
Dienstag, 13.01.
09.00 Uhr Molpertshaus Messfeier
09.00 Uhr Alttann Messfeier
18.00 Uhr Alttann Friedensgebet
Mittwoch, 14.01.
09.00 Uhr Wolfegg Messfeier
Donnerstag, 15.01.
09.00 Uhr Rötenbach Messfeier
09.30 Uhr Alttann Messfeier
Freitag, 16.01.
18.30 Uhr Bergatreute Messfeier
Samstag, 17.01.
17.30 Uhr Wolfegg Vorabendmesse
Sonntag, 18.01.-2. So. im Jahreskreis
09.00 Uhr Rötenbach Amt
09.00 Uhr Molpertshaus  Wort-Gottes-

Feier
10.30 Uhr Bergatreute Amt
10.30 Uhr Alttann  Wort-Gottes-

Feier

Aktuelles aus den  
Kirchengemeinden

 St. Katharina Wolfegg

Rosenkranzgebet
Loretokapelle Wolfegg
15.00 Uhr (täglich)
 

St. Nikolaus Alttann

Herzliche Einladung
zum Friedensgebet, jeden Dienstag um 
18.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus.
 
Krippenspiel-Team
Wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei 
Andrea Müller, Gabi Forderer und Lena 
Scheftschik, sowie auch noch bei Anita 
Heckenberger, für die vielen Jahre bedan-
ken, in denen sie unsere Krippenspiele aus-
gesucht, mit den Kindern eingeübt und 
organisiert haben! Es war jedes Jahr aufs 
Neue einfach super!
Dem neuen Team wünschen wir viel Freude 
für die kommenden Jahre und danken euch 
für die Bereitschaft!

Kirchengemeinde und KGR Alttann
Simone Hoch (gew.Vorsitzende)
Pfarrer Klaus Stegmaier
 
Frauenbund Alttann
Unser Frauenbund in Alttann hat sich lei-
der zum 31.12.2025 aufgelöst, was natür-
lich sehr schade und bedauerlich ist, denn 
es gab viele tolle Aktivitäten über das Jahr 
verteilt, welche immer gut besucht waren.
Aus diesem Grunde möchten wir auch auf 
diesem Wege, nochmal herzlich „Vergelt´s 
Gott“ dem Team um Lisa Burger, Hiltrud 
Lang, Rosi Mayer, Moni Schmid und Heidi 
Söllöschi sagen!
Ihr wart einfach super!
Danke, die Kirchengemeinde und der
KGR Alttann
Simone Hoch (gew.Vorsitzende)
Pfarrer Klaus Stegmaier
  

 St. Jakobus Rötenbach

 
  
Rosenkranzgebet
Pfarrkirche Rötenbach
Jeden Donnerstag um 8.30 Uhr
 

 St. Katharina Molpertshaus

 
Rosenkranzgebet
Pfarrkirche Molpertshaus
jeden Dienstag, um 08.25 Uhr 

 

Blick in die  
Seelsorgeeinheit

GEBETSANLIEGEN FÜR DIE MONATE
Januar-Februar-März 2026

 

 

 

 

  
 

 

 
Wir laden Sie ein, in den kommenden drei 
Monaten zu beten
Für ein gutes Miteinander in unserer Seel-
sorgeeinheit.
Beten wir jeden Tag für den Frieden und 
für unsere Kranken.
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Die Texte unserer Gebetskette liegen in den 
Kirchen unserer Seelsorgeeinheit zum Mit-
nehmen aus.
Auch im neuen Jahr sind wir im Gebet mit-
einander verbunden.

Afrikatag
Solidaritätskollekte im Januar 2026
In den Kirchen liegen Spendentüten aus.
Seit über 130 Jahren steht der Afrikatag 
für gelebte Nächstenliebe und nachhal-
tige Hilfe. Die Solidaritätskollekte ist ein 
Zeichen, dass Kirche weltweit zusammen-
hält und Leben fördert, wo es bedroht wird.

Leo XIV - Der neue Papst am 26. Januar 
2026
Die Kath. Erwachsenenbildung Kreis 
Ravensburg e. V., veranstaltet in Koope-
ration mit der Akademie der Diözese Rot-
tenburg-Stuttgart, am Montag, 26. Januar, 
um 19 Uhr, in der Akademie, in Weingar-
ten, Kirchplatz 7, einen Vortragsabend zum 
Thema „Leo XIV - Der neue Papst“.
Der Vatikankenner, Andreas Batlogg SJ, 
geht in seinem Vortrag insbesondere auf 
die viel gestellten Fragen ein, „Was bedeutet 
die Amtszeit von Papst Leo für die Zukunft 
der katholischen Kirche?“, „Zeichnet sich ab, 
dass er das Erbe von Papst Franziskus fort-
führen wird?“ oder „Geht der Papst neue 
Wege, was ist anders, was bleibt?“. Eine 
der bedeutendsten Fragen dürfte sein, auf 
welche Reform(en), Gerechtigkeit(en) und 
weltliche Balance setzt, der seit 8. Mai 2025 
gewählte Papst und ehemalige Augusti-
ner-Kardinal Robert Francis Prevost.
Anmeldung und weitere Infos unter www.
keb-rv.de, Tel. 0751 3616130 oder E-Mail: 
info@keb-rv.de 

Ev. Kirchengemeinde
Alttann

Von seiner Fülle haben wir alle 
genommen Gnade um Gnade. 
(Joh. 1, 16)

 

Evangelisches Pfarramt Alttann 
88364 Wolfegg-Alttann,  

Panoramastr. 11 
E-Mail:  Pfarramt.Alttann@elkw.de 

Homepage:  
www.gemeinde.alttann.elk-wue.de  

Pfarrer Jan Gruzlak 
E-Mail: Jan.Gruzlak@elkw.de 

Tel. mobil 0157 3728 7086 
Assistenz der Gemeindeleitung 

(AGL) 
Ulrike Ulmer 

E-Mail: Ulrike.Ulmer@elkw.de 
Tel.  07527 4154 Kontaktzeit 

Gemeindebüro: 
Di/Mi 8.00 - 12.00 Uhr

Termine
Samstag, 10.01.
ab 
13.00 Uhr Offener Handarbeitstreff
Sonntag, 11.01. 1. Sonntag n. Epiphanias
10.00 Uhr Gottesdienst (Pfr. Gruzlak)
Mittwoch, 15.01.
15.00 Uhr Konfi-Kurs (Bogenschießen, 

Wolfegg)
19.30 Uhr Kirchenchorprobe
Sonntag, 18.01.  
2. Sonntag n. Epiphanias
- kein Gottesdienst in Alttann –
Sie sind herzlich eingeladen zu den Gottes-
diensten im Kooperationsverbund (WWA):
Bad Wurzach
10.00 Uhr  KU3-Familiengottesdienst 

mit Tauferinnerung (Pfarrerin 
Cora Böttiger)

 Evang. Kirche, Wilhelm-Heck-
Str.11

Bad Waldsee
09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
 (Pfr. i.R. Stolz)
 Evang. Gemeindehaus, Burg-

haldenweg 10

Offener Handarbeitstreff 
Stulpen, kuschelige Schals, 
warme Socken und wärmende 
Pullover sind in der kalten Jah-
reszeit der Hit oder soll es ein 
selbst gefertigtes Geschenk 

für ein Enkelkind sein?
Das alles können Sie in Gemeinschaft beim 
Handarbeitstreff herstellen.
Gemeinsam beginnen wir das neue Jahr, 
Getränke und Gebäck stehen bereit – Neu-
einsteigerinnen  sind herzlich willkommen.
Samstag, 10. Januar 2026 ab 13.00 Uhr
Kontakt: Waltraud Kraußmüller, 
Tel. 0176 97002227

Wenn alles fraglich wird… Fokus!
Am kommenden Sonntag lädt 
die Evangelische Kirchenge-
meinde Alttann zu einem 
besonderen Gottesdienst der 
Reihe „Zeitfragen“ ein. Unter 
dem Titel „Wenn alles fraglich 
wird… Fokus!“ geht es um die 
Frage, welche körperlichen, 

emotionalen, mentalen und seelischen Res-
sourcen Menschen in Zeiten der Unsicher-
heit stärken können.
Die gesellschaftlichen und globalen Ent-
wicklungen der letzten Jahre – darunter 
politische Spannungen, der Krieg in der 
Ukraine, gesellschaftliche Polarisierung 
sowie persönliche Herausforderungen wie 
Krankheit, Alter oder Schicksalsschläge – 
stellen viele Menschen vor neue Belas-
tungen. Der Gottesdienst möchte Wege 
aufzeigen, wie innere Kraftquellen wiede-
rentdeckt und gepflegt werden können, 
um Orientierung und Halt zu finden.
Der Gottesdienst bildet zugleich den 
Auftakt einer gemeindeübergreifenden 

Kooperation: In den kommenden Wochen 
werden Predigerinnen aus den umliegen-
den Gemeinden mit eigenen Themen der 
Reihe „Zeitfragen“ nach Alttann kommen 
und die Perspektiven weiterführen.
Ein weiterer Höhepunkt ist die Entpflich-
tung der bisherigen Kirchengemeinderätin-
nen und -räte sowie die Verpflichtung der 
neu gewählten Mitglieder. Die Gemeinde 
würdigt damit das Engagement der Aus-
geschiedenen und heißt die neuen Verant-
wortungsträgerinnen und -träger offiziell 
willkommen.
11.01., 10 Uhr, Evang. Kirche Alttann
(JG/ Bild: AI-generiert)

Nachlese Krippenspiel   
Ein herzliches Dankeschön an alle Unter-
stützer des Krippenspiels „Das Flötenmäd-
chen“!
Ein Flötenlied und ein Lichtermeer, die Hoff-
nung machen – Hoffnung, die dringend 
nötig ist, um den Mut nicht zu verlieren, 
um nicht aufzugeben, um weiterzumachen. 
Das war die Botschaft unseres diesjähri-
gen Krippenspielmusicals. Nicht immer ist 
sofort jemand da, der uns bei der Lösung 
unserer Probleme helfen kann, aber viel-
leicht treffen wir auf dem Weg zur Lösung 
auf Menschen, die uns Hoffnung machen, 
uns Mut zusprechen und uns so der Lösung 
etwas näherbringen. Wir wünschen Ihnen 
und Euch für das Jahr 2026 solche „Hoff-
nungsträger“!

Zwei intensive 
Monate voller 
Proben lie-
gen hinter 
uns und wir 
möchten an 
dieser Stelle 
n o c h m a l s 
allen Unter-
stützern herz-
lich danken:

Danke an die Gemeinde, die den gan-
zen Kirchenraum in ein Lichtermeer ver-
wandelt hat, Danke an die Damen vom 
Handarbeitstreff für das Bügeln der Kos-
tüme, Danke an Sabine für die Bereitstel-
lung der Kostüme, Danke an die Männer, 
die die Bühne und die Kulisse aufgestellt 
haben, Danke an Vroni für das wunderbare 
Klavierspiel und das Einstudieren der Lie-
der, Danke an Edgar und Elias für die tolle 
musikalische Begleitung, Danke an Chris-
tine und Judith für das wunderbare Flö-
tenspiel, Danke an unseren großartigen 
Chor, Danke an euch Kinder für das fabel-
hafte Krippenspiel und vor allem herzli-
chen Dank an Regina, die sich jedes Jahr 
etwas Neues einfallen lässt, für jede Her-
ausforderung eine Lösung findet und die-
ses wunderbare Krippenspiel auf die Beine 
gestellt hat.
 
Wir freuen uns schon auf weitere tolle Akti-
onen und das Krippenspiel 2026.
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Die Termine der Kinderkirche werden in 
den nächsten Wochen im Amtsblatt ver-
öffentlicht.
Euer Team der Kinderkirche

Trauergruppe für Frauen
Nach den guten Erfah-
rungen im vergange-
nen Jahr wird auch 
dieses Jahr ein Kurs für 
Frauen, die mit dem 
Tod eines nahestehen-
den Menschen leben 
(lernen) müssen, 

angeboten. An 4 Abenden zwischen Jah-
resbeginn und Ostern können Interessierte 
sich verbindlich in der Gruppe mit ihrem 
Trauerprozess auseinandersetzen. Impulse 
der Kursleiterinnen, Einzelarbeiten, krea-
tive und meditative Übungen zum Thema 
„Trauer“ sowie ein gemeinsames, einfaches 
Abendessen werden die einzelnen Abende 
füllen und die Teilnehmerinnen auf ihrem 
je eigenen Trauerweg stärken und unter-
stützen. 
Termine 2026:
23.01.; 27.02.; 20.03.; 17.04. jeweils von 
17-19 Uhr, Evang. Gemeindehaus Bad Wald-
see
Kostenbeitrag: 30 €
Teilnehmerzahl: max. 12 Personen
Weitere Infos, Einzelgespräche und ver-
bindliche Anmeldung zur Trauergruppe 
(bitte bis 10.01.) bei Monika Winstel
Telefon: 0163 9721608,
E-Mail: Monika.Winstel@drs.de

Wohnzimmerkirche, 22.03.2026, Bad 
Wurzach

Wir lieben Pop und große Fra-
gen. Wir tragen Sofas, Sessel 
und Stehlampen in die Kirche.
Wir holen die Welt rein und 
machen aus der Kirche ein 
Wohnzimmer für alle.
Einen Ort, an dem wir uns 
zuhause fühlen. An dem wir 

so feiern, wie wir es mögen.
Wir feiern und singen miteinander, trinken 
Limo oder Bier und spüren die Kraft von 
Gebeten.
Und wir brauchen Dich: Sei dabei und 
unterstütze uns – beim Lesen von Texten 
oder der Deko des Raumes, beim Belegen 
von Broten oder dem Verlegen von Kabeln; 
je nachdem, wo deine Leidenschaft, deine 
Gabe liegt!

Wir bereiten gemeinsam vor: Am 15.01.2026
um 19.30h im Gemeindesaal Bad Wurzach
(Karl-Wilhelm-Heck-Straße 11, Bad 
Wurzach).
Wir freuen uns auf Dich! Du bist willkom-
men!

Treffen für Frauen

Der Arbeitskreis Frauen des Evang. Bauern-
werks im Kirchenbezirk Ravensburg lädt ein 
zum Treffen für Frauen:
Dienstag, den 20. Januar 2026; von 09.30 
bis ca.16.00 Uhr; Martin-Luther-Gemeinde-
haus Weingarten , Abt-Hyller-Str.17
Programm:
09.30 Uhr:	� Auftakt mit Wort in den Tag 

und Imbiss
10.30 Uhr:  	� Vortrag und Gespräch mit 

Nicola Vollkommer
12.00 Uhr : 	� Mittagessen im naheliegenden 

Lokal
13.30 Uhr: 	� Kaffee und Kuchen im Ev. 

Gemeindehaus
14.00 Uhr : 	� Vortrag und Lesung Nicola Voll-

kommer
15.30 Uhr : 	 Infos vom Ev. Bauernwerk
15.45 Uhr : 	 Wort auf den Weg

Referentin Nicola Vollkommer 
ist gebürtige Englän-
derin und lebt seit 43 
Jahren in Deutsch-
land. Nicola Vollkom-
mer war Lehrerin für 
Englisch und Musik an 
der Freien Evangeli-
schen Schule in Reut-
lingen und ist neben 
ihrer Vortragsarbeit 

auch Autorin mehrerer Bücher. Ihr Mann ist 
im Leitungsteam der christlichen Gemeinde 
in Reutlingen, sie haben vier Kinder. Sie ist 
nicht nur von Vorträgen und durch ihre 
Bücher bekannt und beliebt, sondern auch 
durch ihren Podcast „Start in den Tag“.
Herzliche Einladung an Frauen jeden Alters, 
gerne auch halbtags !
Kontakt/Anmeldung : Irmgard Wahl
Tel.: 0751/41755
E-Mail: irmgard.wahl@npw.net

Gemeinde Bergatreute   
Ein starkes Stück Oberschwaben
Die Gemeinde Bergatreute sucht zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt:
Zwei Schulsekretäre/innen (m/w/d) in 
unbefristeter Teilzeitbeschäftigung mit
jeweils einem Stellenumfang von 
40-60%
Die Gemeinde Bergatreute benötigt für das 
Schulsekretariat der Gemeinschaftsschule 
Bergatreute zwei neue Mitarbeitende. Der 
Stellenumfang soll hierbei aufgeteilt wer-
den.
Weitere Informationen zu dieser Stellen-
ausschreibung finden Sie auf der Home-
page der Gemeinde Bergatreute
https://www.bergatreute.de/de/rathaus- 
service/stellenangebote
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden 
Sie bis einschließlich 11. Januar 2026 an die 
Gemeinde Bergatreute, z.Hd. Herr Staiger, 
Ravensburger Straße 20 in 88368 Bergat-
reute oder auch gerne per E-Mail an sta-
iger@bergatreute.de
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt.

Gemeinde Bergatreute   
Ein starkes Stück Oberschwaben
Zur Einrichtung unseres neuen Heilpäda-
gogischen Fachdienstes suchen wir bald-
möglichst eine
Fachkraft für Heilpädagogik (m/w/d) mit 
bis zu 75% in unbefristeter
Teilzeitbeschäftigung
Die Gemeinde Bergatreute möchte für die 
Kindertageseinrichtungen vor Ort träger- 
übergreifend einen Heilpädagogischen 
Fachdienst errichten. Der Stellenumfang 
kann hierbei auch aufgeteilt werden.
Weitere Informationen zu dieser Stellen-
ausschreibung finden Sie auf der Home-
page der Gemeinde Bergatreute
https://www.bergatreute.de/de/rathaus- 
service/stellenangebote
Bei Interesse und weiterem Informations-
bedarf steht Ihnen Frau Fleischer unter 
Telefon 07527/9216-12 oder per E-Mail flei-
scher@bergatreute.de zur Verfügung.
Ihre aussagekräftige Bewerbung senden 
Sie bis einschließlich 11. Januar 2026 an die 
Gemeinde Bergatreute, z.Hd. Frau Fleischer, 
Ravensburger Straße 20 in 88368 Bergat-
reute oder auch gerne per E-Mail an flei-
scher@bergatreute.de
Schwerbehinderte Bewerberinnen und 
Bewerber werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt.
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In Liebe und Dankbarkeit Deine Ana mit Jacqueline.

Dein Vater Hubert mit Claire .

Deine Schwester Nathalie und Hans - Peter 
mit Nele und Nina. 

Alle Verwandten und Angehörige.

Urnenbeisetzung findet im engsten Familienkreis 
auf dem Friedhof Wolfegg am 08.01.2026 um 14 Uhr statt.

Auf den Flügeln der Zeit
fliegt die Traurigkeit dahin.

Wir trauern um meinen geliebten Mann und Vater.

JOCHEN
FORDERER

*24.11.1967 +18.12.2025 

TRAUERANZEIGEN

Sie haben Fragen rund um  
das Mitteilungsblatt?

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 | 70806 Kornwestheim 
07154 8222-20 | abo@duv-wagner.de

Abo

Zahlart

Zustellung

Sonstige Fragen

Digitalisierung

Kontaktieren Sie uns jetzt! 

Jederzeit ganz bequem über unsere Webseite:

 Mitteilungsblatt abonnieren
 www.duv-wagner.de/abonnieren

 Fragen zur Zustellung
 www.duv-wagner.de/reklamation

 Umstellung auf das digitale Abo
 www.duv-wagner.de/digital 

 Umstellung der Zahlart 
 per Lastschrift
 www.duv-wagner.de/sepa

Oder persönlich unter:

 abo@duv-wagner.de
	 07154 8222-20

Telefon 07154 8222-70

Mail anzeigen@duv-wagner.de

Druck + Verlag Wagner GmbH & Co. KG | Max-Planck-Straße 14 
70806 Kornwestheim | 07154 8222-70 | anzeigen@duv-wagner.de

Anzeigen-Info
Wir beraten Sie gerne

bezüglich Gestaltung, Formaten, Preisen.

Sie erreichen uns in der Anzeigenabteilung unter

Plan International Deutschland e. V.     www.plan.de

Ulrich Wickert:

„Chancen statt  
Gewalt: Werden  
auch Sie Pate!“

Kauf am Ort - 
fahr nicht fort!
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Gebäudereinigung Wolfegg
Inhaber Fabian Geiger

Sie suchen eine professionelle Gebäudereinigung?
Dann melden Sie sich unter 
Telefon: 07527 9299969
Mobil: 0176 63192745
E-Mail: gbrwolfegg@gmx.de

Bergstraße 3 •
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Bergstraße 3 • 88267 Vogt
Tel. 07529 /1215 • Fax 07529/1262
www.metzgerei-fiegle.de

Verkaufswagen-Standzeiten Wolfegg 
(Verkaufswagen-Standort „Busparkplatz Hofgarten“)
wie folgt: Samstag von 8.30 bis 12.00 Uhr
Verkaufswagen-Standzeiten Alttann
(Verkaufswagen-Standort „an der Bushaltestelle Abzweigung Lindenbühl“ 
wie folgt: Samstag von 12.30 Uhr – 13.15 Uhr.

Zum Wochenende Donnerstag, 08.01. bis Samstag, 10.01.26
Gulasch gemischt 100 g 1,69 €

Schweinefi let zart und mager 100 g 1,89 €

Cabanossi 100 g 1,69 €

Fleischwurst fein zum Vesper 100 g 1,39 €

Maultaschen hausgemacht 100 g 1,29 €

Suche 0,5 ha Streuobstwiese zum Kauf.
  015209097202

VERANSTALTUNGEN

GESCHÄFTSANZEIGEN

AUS DER LANDWIRTSCHAFT


